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Lage im Gemeindegebiet und Geltungsbereich
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Ziele:

• Bereitstellung von weiteren 
Gewerbegrundstücken in variablen Größen 
von 3.000 – 5.000 qm durch Ausweisung 
eines Gewerbegebietes

• Gewerblicher Lückenschluss zwischen 
dem Gewerbegebiet Bürgermeister-Brötje-
Straße und den Gewerbeflächen Moorweg
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80. Änderung des Flächennutzungsplanes (wirksam)
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Biotoptypenplan
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Vorliegende Gutachten
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• NWP Planungsgesellschaft mbH: Faunistisches Gutachten zur 80. Änderung 
des Flächennutzungsplans „Gewerbegebiet Moorweg“, Gemeinde Rastede: 
Brutvögel, Amphibien, Fledermäuse, Libellen, Heuschrecken & Rastvögel, 
Oldenburg, 18.04.2020

• Ingenieurbüro Börjes: Gemeinde Rastede Erschließung „Gewerbegebiet 
Moorweg“, Entwässerungskonzept Oberflächenwasser, Erläuterungsbericht, 
Hydraulische Berechnungen, Pläne, Unterlagen, Westerstede, Februar 2021

• Ing.-Büro Roelcke & Schwerdhelm: Gemeinde Rastede: Verkehrsuntersuchung 
Gewerbegebiet Moorweg (Erweiterung): Varel, 21. Oktober 2020

• Zech Ingenieurgesellschaft mbH: Schalltechnischer Bericht Nr. LL 16514.1/01 
zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 116 A „Gewerbeflächen Moorweg –
II. BA“ in 26180 Rastede; 24.06.2021
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Bebauungsplan Nr. 116 A, Entwurfsfassung
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Flächenbilanz
Gesamtgröße: 60.347 m²
Davon entfallen auf:
GE: 49.298 m²
Verkehrsflächen: 8.870 m²
Private Grünfläche: 2.179 m²
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Bebauungsplan Nr. 116 A, Entwurfsfassung, textliche Festsetzung 
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Gewerbegebiete mit Ausschluss von

• Einzelhandelsbetrieben, mit Ausnahme des Kfz-Einzelhandels, von 
Handwerksbetrieben und produzierenden Betrieben mit Verkaufsflächen für den 
Verkauf an Endverbraucher, wenn das Sortiment im unmittelbaren 
Zusammenhang mit der am Standort erfolgten Herstellung oder 
Weiterverarbeitung von Waren und Gütern steht und die Verkaufsflächen und der 
damit verbundene Verkauf an den Endverbraucher insgesamt von 
untergeordneter Größe ist

• Gewerbebetriebe, soweit diese der Prostitution dienen

• Versammlungsstätten die z.B. kirchlichen, kulturellen, sozialen oder 
gesundheitlichen Zwecken dienen

• Gewerbebetriebe zur Be- und Verarbeitung von Tieren und tierischen Produkten

• Gewerbebetriebe zur Be- und Verarbeitung von Abfällen

• Gewerbliche Tierhaltungsanlagen 

• Tankstellen, mit Ausnahme von Ladestationen für die E-Mobilität

• Anlagen für sportliche Zwecke

Ausschluss von ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nach § 8 Abs. 3 BauNVO
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Bebauungsplan Nr. 116 A, Entwurfsfassung, textliche Festsetzung 
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• Keine Nebenanlagen, Garagen, Carports auf den nicht überbaubaren 
Grundstücksflächen zur Straße hin

• Zulässig sind Gebäudehöhen zwischen 27,0 m ü. NHN und 29,0 m ü. NHN. Dies 
entspricht einer zulässigen Gesamthöhe von ca. 12 bis 13 Metern. Abstimmung 
mit dem Leitungsträger im Bereich der 110 kv Freileitung 

• Festsetzungen zum Immissionsschutz (Lärmpegelbereiche, Emissionskontingente, 
Richtungssektoren

• Erhalt der Hecken am östlichen Plangebietsrand

• Wasserdurchlässige Beläge bei Stellplätzen

• 25 % Fassadenbegrünung

• Dächer mit weniger als 15 Grad müssen begrünt werden

• Je 10 Stellplätze 1 Laubhochstamm

• Nutzbare Dachflächen sind mit Photovoltaik auszustatten

• Keine Verwendung fossiler Brennstoffe für die Wärme und Warmwassererzeugung

• Örtliche Bauvorschriften zur Begrenzung der Werbeanlagen
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Bebauungsplan Nr. 116 A, Ergebnisse der Beteiligungsverfahren
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Beteiligung nach § 3 (2) BauGB

• Ein Einwender hat auf einen im Entwässerungskonzept eingetragenen 
Entwässerungskanal hingewiesen. Dieser sei so nicht möglich, weil sich die 
Flächen im Privatbesitz befänden.

Der Hinweis des Einwenders bezieht sich auf Flächen in der 80. Flächennutzungs-
planänderung. Für die dortigen Flächen stellt das Entwässerungskonzept eine 
"Grobplanung" dar. Die Detailplanung erfolgt für die nördlichen Abschnitte erst im 
Zusammenhang mit der künftigen Aufstellung der jeweiligen Bebauungspläne.

Für die Erschließung des Bebauungsplans 116a liegt die wasserrechtliche 
Erlaubnis seit Dezember 2021 vor. Hiernach ist die vom Einwender 
angesprochene Situation im nördlichen Plangebiet für Erschließung des 
Bebauungsplans 116a nicht relevant. 
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Bebauungsplan Nr. 116 A, Ergebnisse der Beteiligungsverfahren
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Beteiligung nach § 4 (2) BauGB

• Landkreis Ammerland: Gemäß der Abwägung zur frühzeitigen Beteiligung  
sollte dem Vorschlag zum Ausschluss von Beherbergungsbetrieben im 
Plangebiet gefolgt werden. Dies fehle jedoch. Es wird angeregt, dieses noch zu 
ergänzen.

Der Anregung wird entsprochen und die Planunterlagen redaktionell angepasst.

• LBEG: Hinweis auf Auswertungsmöglichkeiten im NIBIS Kartenserver in 
Hinblick auf den Baugrund

Eine Auswertung des NIBIS Kartenservers in Hinblick auf die 
Baugrundverhältnisse erfolgt auf nachgelagerter Planungsebene.
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Beteiligung nach § 4 (2) BauGB

• Die Autobahn GmbH: Ein Rückstau auf die A 29 würde die Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs im Bereich dieser Anschlussstelle gefährden. Die 
Verkehrsuntersuchung/ Bewertung des Unfallgeschehens beziehe sich auf die 
Jahre 2017-2019 und sei veraltet. Es seien im Abstand von nur jeweilig ca.150 bis 
200 m gleich 3 Knotenpunkte vorhanden.

Im Vorfeld der Planungen zu den Gewerbegebieten haben umfangreiche 
Abstimmungen zwischen der NLStBV, der Gemeinde und den Gutachtern 
stattgefunden:

06.08.2020 erstes Abstimmungsgespräch: Von Seiten der NLStBV wurden bauliche 
Maßnahmen zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit als nicht erforderlich bewertet. 

25.08.2020 weitere Abstimmung zur Verkehrsuntersuchung. Die direkten verkehrlichen 
Auswirkungen wurden mit der NLStBV als (zu diesem Zeitpunkt) zuständiger Behörde 
besprochen und wie in der Verkehrsuntersuchung dargestellt festgehalten.
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Beteiligung nach § 4 (2) BauGB

• Avacon Netz GmbH: Hinweise zur Ausführungsebene und zu Baumaßnahmen im 
Leitungsschutzbereich

Die Abstimmung mit der Avacon Netz GmbH erfolgt im Einzelfall in Kenntnis des 
konkreten Bauvorhabens auf Genehmigungsebene.

• Die Nds. Landesforsten, Forstamt Neuenburg: Anregung zum Erhalt des Waldes. 
Sollte dies nicht möglich sein, wäre ein Ausgleich von mindestens im Verhältnis 
1:1 erforderlich. 

Ein Erhalt des Waldes ist vorhabenbezogenen nicht möglich, da im Zusammenhang 
mit den umgebenden, teilweise bereits realisierten Gewerbestandorten eine 
Gesamtplanung angestrebt wird. Die Flächen zur Waldumwandlung wurden bereits 
mit dem Landkreis Ammerland (UNB) abgestimmt und zur Entwurfsfassung 
dargelegt. Die Ermittlung des Ausgleichsfaktors für die erforderliche 
Waldumwandlung ergab einen Kompensationswert von 1:1,5.
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1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 8 BauNVO) 
(1) Gemäß § 1 (5) BauNVO i.V.m. § 1 (9) BauNVO sind in den Gewerbegebieten (GE) folgende Nutzungen 

nicht zulässig: 
- Gemäß § 1 (5) i.V.m. § 1 (9) BauNVO sind in den Gewerbegebieten Einzelhandelsbetriebe, mit 

Ausnahme des Kfz-Einzelhandels, von Handwerksbetrieben und produzierenden Betrieben mit 
Verkaufsflächen für den Verkauf an Endverbraucher, wenn das Sortiment im unmittelbaren 
Zusammenhang mit der am Standort erfolgten Herstellung oder Weiterverarbeitung von Waren und 
Gütern steht und die Verkaufsflächen und der damit verbundene Verkauf an den Endverbraucher 
insgesamt von untergeordneter Größe ist, unzulässig. 

- Gemäß § 1 (5) i.V.m. § 1 (9) BauNVO sind in den Gewerbegebieten Gewerbebetriebe, soweit diese 
der Prostitution dienen, unzulässig.  

- Gemäß § 1 (5) i.V.m. § 1 (9) BauNVO sind in den Gewerbegebieten Versammlungsstätten die z.B. 
kirchlichen, kulturellen, sozialen oder gesundheitlichen Zwecken dienen, unzulässig.  

- Gewerbebetriebe zur Be- und Verarbeitung von Tieren und tierischen Produkten (z.B. 
Schlachtereibetriebe). Von dem Ausschluss ausgenommen sind Handwerksbetriebe (z.B. Metzger). 

- Gewerbebetriebe zur Be- und Verarbeitung von Abfällen (§ 3 (1) Satz 1 Kreislaufwirtschaftsgesetz) 
- Gewerbliche Tierhaltungsanlagen  
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes 

(2) Gemäß § 1 (5) BauNVO sind in den Gewerbegebieten (GE) folgende Nutzungen nicht zulässig: 
- Tankstellen, mit Ausnahme von Ladestationen für die E-Mobilität 
- Anlagen für sportliche Zwecke 

(3) Gemäß § 1 (6) Nr. 1 BauNVO sind in den Gewerbegebieten (GE) die ausnahmsweise zulässigen 
Nutzungen nach § 8 Abs. 3 BauNVO nicht zulässig. 


1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 8 BauNVO)

[bookmark: OLE_LINK316](1)	Gemäß § 1 (5) BauNVO i.V.m. § 1 (9) BauNVO sind in den Gewerbegebieten (GE) folgende Nutzungen nicht zulässig:

· [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]Gemäß § 1 (5) i.V.m. § 1 (9) BauNVO sind in den Gewerbegebieten Einzelhandelsbetriebe, mit Ausnahme des Kfz-Einzelhandels, von Handwerksbetrieben und produzierenden Betrieben mit Verkaufsflächen für den Verkauf an Endverbraucher, wenn das Sortiment im unmittelbaren Zusammenhang mit der am Standort erfolgten Herstellung oder Weiterverarbeitung von Waren und Gütern steht und die Verkaufsflächen und der damit verbundene Verkauf an den Endverbraucher insgesamt von untergeordneter Größe ist, unzulässig.

· Gemäß § 1 (5) i.V.m. § 1 (9) BauNVO sind in den Gewerbegebieten Gewerbebetriebe, soweit diese der Prostitution dienen, unzulässig. 

· Gemäß § 1 (5) i.V.m. § 1 (9) BauNVO sind in den Gewerbegebieten Versammlungsstätten die z.B. kirchlichen, kulturellen, sozialen oder gesundheitlichen Zwecken dienen, unzulässig. 

· [bookmark: OLE_LINK321][bookmark: OLE_LINK333][bookmark: OLE_LINK320][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK317][bookmark: OLE_LINK318][bookmark: OLE_LINK319]Gewerbebetriebe zur Be- und Verarbeitung von Tieren und tierischen Produkten (z.B. Schlachtereibetriebe). Von dem Ausschluss ausgenommen sind Handwerksbetriebe (z.B. Metzger).

· Gewerbebetriebe zur Be- und Verarbeitung von Abfällen (§ 3 (1) Satz 1 Kreislaufwirtschaftsgesetz)

· Gewerbliche Tierhaltungsanlagen 

· Betriebe des Beherbergungsgewerbes

(2)	Gemäß § 1 (5) BauNVO sind in den Gewerbegebieten (GE) folgende Nutzungen nicht zulässig:

· Tankstellen, mit Ausnahme von Ladestationen für die E-Mobilität

· Anlagen für sportliche Zwecke

[bookmark: OLE_LINK313][bookmark: OLE_LINK314][bookmark: OLE_LINK315](3)	Gemäß § 1 (6) Nr. 1 BauNVO sind in den Gewerbegebieten (GE) die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nach § 8 Abs. 3 BauNVO nicht zulässig.

2.	Maß der baulichen Nutzung, überbaubare/nicht überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 und 23 BauNVO)

	Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen zwischen der vorderen Baugrenze und der festgesetzten öffentlichen Verkehrsfläche sind Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) gemäß § 12 BauNVO sowie Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO nicht zulässig. Davon ausgenommen sind Zufahrten/Zuwegungen sowie Einfriedungen. 

3.	Höhe baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 18 BauNVO)

(1)	Gemäß § 16 Abs. 2 BauNVO in Verbindung mit § 18 Abs. 1 BauNVO wird bestimmt, dass die maximal zulässige Gebäudehöhe (höchster Punkt der Dachkonstruktion) baulicher Anlagen gemäß Einschrieb im Planteil des Bebauungsplanes, jeweils gemessen zwischen der Unteren Bezugsebene und der Gebäudehöhe, nicht überschritten werden darf. Untere Bezugsebene ist Normalhöhennull (NHN). Von der Höhenbegrenzung ausgenommen sind untergeordnete Gebäudeteile im Sinne des § 5 Abs. 3 und 4 NBauO v. 03.04.2012.

(2)	Im Bereich des festgesetzten Leitungsschutzstreifens zur 110- KV-Freileitung ist die zulässige Höhe baulicher Anlagen in Abstimmung mit dem Leitungsträger im Zuge der Genehmigungsverfahren festzulegen. Die maximale Höhe von 27,0 m ü. NHN gemäß Planeinschrieb darf nicht überschritten werden. 

4.	Vorkehrungen und Flächen für Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Schallschutz) (§ 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB) 

(1)	"Schallschutz von Wohn-, Büro- und Aufenthaltsräumen nach DIN 4109 

	In den gekennzeichneten Lärmpegelbereichen des Plangebietes sind für Neubauten bzw. baugenehmigungspflichtige Änderungen von Wohn- und Aufenthaltsräumen nach DIN 4109 Anforderungen an die Schalldämmung der Außenbauteile (Wandanteil, Fenster, Lüftung, Dächer etc.) zu stellen. 

	Die gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R′w,ges der Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen sind unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Raumarten nach DIN 4109-1:2018-01, Kapitel 7.1, Gleichung (6) zu bestimmen. Dabei sind die Außenlärmpegel zugrunde zu legen, die sich aus den in der Planzeichnung gekennzeichneten Lärmpegelbereichen ergeben. Die Zuordnung zwischen Lärmpegelbereichen und maßgeblichem Außenlärmpegel ist wie folgt definiert:

	[image: ]

	Abweichungen von den o. g. Festsetzungen zur Lärmvorsorge sind im Einzelfall im Rahmen des jeweiligen Baugenehmigungsverfahrens mit entsprechendem Nachweis zulässig, wenn aus dem konkret vor den einzelnen Fassaden oder Fassadenabschnitten bestimmten maßgeblichen Außenlärmpegel nach DIN 4109-2:2018-01 die schalltechnischen Anforderungen an die Außenbauteile unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Raumarten nach DIN 4109-1:2018-01, Kapitel 7.1, Gleichung (6), ermittelt und umgesetzt werden.




(2)	Gliederung des Baugebietes gemäß § 1 (4) Nr. 2 BauNVO

	Emissionskontingente 

	Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 je m² der Betriebsfläche weder tags (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) noch nachts (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) überschreiten. 

[image: ]




	Richtungssektoren 

	Für die im Plan dargestellten in den Richtungssektoren A bis E liegenden Immissionsorte darf in den Gleichungen (6) und (7) der DIN 45691 das Emissionskontingent LEK der einzelnen Teilflächen durch LEK + LEK, zus ersetzt werden:

	[image: ]

	Der Referenzpunkt wird mit folgenden Koordinaten (UTM, ETRS89) festgelegt: 

	RW: 32444610; HW: 5899510 

	Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5, wobei in den Gleichungen (6) und (7) für Immissionsorte j im Richtungssektor k LEK,i durch LEK,i + LEK,zus,k zu ersetzen ist. 

	Sonderfallregelungen 

	Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungsplans, wenn der Beurteilungspegel den Immissionsrichtwert an den maßgeblichen Immissionsorten um mindestens 15 dB unterschreitet (Relevanzgrenze). 

	Ferner erfüllt eine Nutzung auch dann die Anforderungen des Bebauungsplans, wenn sie - unabhängig von den festgesetzten Emissionskontingenten - im Sinne der seltenen Ereignisse der TA Lärm zulässig sind."




[bookmark: OLE_LINK120][bookmark: OLE_LINK121][bookmark: OLE_LINK122]5.	Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

[bookmark: OLE_LINK149][bookmark: OLE_LINK150][bookmark: OLE_LINK151][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25](1)	Die am östlichen Plangebietsrand abschnittsweise ausgeprägten Baum-Wallhecken werden als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB festgesetzt. Innerhalb dieser festgesetzten Grünfläche ist die Wallhecke einschließlich der Baumbestände zu erhalten, zum Schutz der Gehölze sind der vorgelagerte Saum extensiv zu pflegen (max. einmalige Mahd). Das Mähgut ist von der Fläche zu entfernen. Bauliche Anlagen, jegliche Versiegelungen, Materialablagerungen (auch Kompost), Aufschüttungen und Abgrabungen sowie Auffüllungen sind unzulässig. Abgängige Gehölze sind zu ersetzen. Parallel zum westlichen Rand der Grünfläche ist eine Einzäunung vorzunehmen.

[bookmark: _Hlk112854266](2)	Stellplatzflächen von PKW-Stellplatzanlagen (ohne Fahrgassen) sind mit wasserdurchlässigen Belägen (z.B. Rasengittersteine, Pflastersteine mit Rasenfugen) zu befestigen und dauerhaft zu erhalten (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB). 

[bookmark: OLE_LINK87](3)	Die Außenwände der Gebäude (Außenfassaden) sind auf mindestens 25 % der Länge der Fassaden und auf der gesamten Höhe der Fassadenwand zu begrünen. Für die Fassadenbegrünung sind ausreichend dimensionierte Rankhilfen zu installieren. Geeignete Schling- und Kletterpflanzen sind u a. Echtes Geißblatt (Lonicera caprifolium), Waldgeißblatt (Lonicera periclymenum), Waldrebe (Clematis vitalba), Wilder Wein (Parthenocissus tricuspidata) und Kletterhortensie (Hydrangea petiolaris) (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB).

[bookmark: _Hlk112854357](4)	Die Dachflächen von Gebäuden mit einer Dachneigung von weniger als 15 Grad sind mit einer extensiven Dachbegrünung zu erstellen; Flächen für technische Dachaufbauten sowie begehbare Dachterrassen sind bis zu einem Umfang von 20% der Dachflächen ohne extensive Dachbegrünung zulässig. Es ist ein Substrataufbau von mindestens 8 cm vorzusehen und mit einer standortgerechten Kräutermischung anzusäen und/oder mit standortgerechten Stauden und Sedumsprossen zu bepflanzen und dauerhaft zu erhalten. Ausfälle sind gleichwertig zu ersetzen. Eine Kombination aus Dachbegrünung und Photovoltaikanlagen auf der gesamten Dachfläche ist zulässig (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB).

6.	Pflanzgebote § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

	PKW-Stellplatzanlagen sind je angefangene 10 Stellplätze mit einem Laubhochstamm mit einem Stammumfang von 16/18 cm zu bepflanzen und zu erhalten. Es sind standortgerechte, heimische Laubbäume zu verwenden.

7.	Nutzung der solaren Strahlungsenergie (§ 9 Abs. 1 Nr. 23 b BauGB)

	Die nutzbaren Dachflächen der Gebäude (Dachflächen abzüglich durch Dachfenster, Entlüftungsanlagen, technische Aufbauten etc. belegter Teile des Daches) sind mit Photovoltaikmodulen zur Nutzung der einfallenden solaren Strahlungsenergie auszustatten.

8.	Ausschluss fossiler Brennstoffe (§ 9 Abs. 1 Nr. 23a BauGB)

	Die Verwendung fossiler Brennstoffe (Braun- und Steinkohle, Torf, Erdgas und Erdöl) für die Wärme- und Warmwasserversorgung ist unzulässig. Ausgenommen davon ist die Wärme- und Warmwasserversorgung für gewerbliche Prozesse. Holz und Biomasse gehören nicht zu den fossilen Brennstoffen und werden von dieser Festsetzung nicht erfasst.
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